
Um von Vorsorgeuntersuchungen zur Früherkennung 
von Brustkrebs und gynäkologischen Untersuchungen 
zu profitieren, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1.	 Sie rufen das telemedizinische Zentrum Medgate* an: 
021 555 10 21 

2.	 Sie erklären, dass Sie das Modell FeminaVita 
abgeschlossen haben und eine Krebsvorsorge oder 
eine gynäkologische Untersuchung wünschen.  

3.	 Sie führen ein Beratungsgespräch mit dem telemedi-
zinischen Zentrum. Die Fachperson stellt Ihnen einige 
Fragen, um festzustellen, ob eine Untersuchung nötig ist. 

4.	 Sie nehmen die mit dem telemedizinischen Zentrum 
vereinbarte Untersuchung wahr. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Liste der von FeminaVita übernommenen 
Vorsorgeleistungen

Folgende Leistungen sind von der Franchise befreit, 
sofern die Bedingungen des Modells eingehalten wurden 
(Sie zahlen nur den Selbstbehalt von 10%): 

Brustkrebsprävention
Im Rahmen einer Erstabklärung wird eine Mammografie**, 
Ultraschalluntersuchung der Brust oder beides durchgeführt.
Dies gilt für Frauen, für die Medgate aufgrund ihrer 
persönlichen oder familiären Vorgeschichte ein mässig 
oder stark erhöhtes Brustkrebsrisiko feststellt.

Gynäkologische Untersuchungen 
Gemäss Krankenversicherungsgesetz werden 
gynäkologische Vorsorgeuntersuchungen –  einschliesslich 
zervikovaginaler zytologischer Abstriche zur Früherkennung 
von Gebärmutterhalskrebs – bei unauffälligen Ergebnissen 
von der obligatorischen Grundversicherung in der Regel 
nur alle drei Jahre übernommen.

Falls bei gynäkologischen Vorsorgeuntersuchungen auffällige 
Ergebnisse auftreten und nach deren Beurteilung durch 
Medgate zusätzliche Abklärungen nötig sind, übernimmt die 
obligatorische Krankenpflegeversicherung die Kosten für 
weitere Untersuchungen auch mehrmals pro Jahr.

FeminaVita 

Ihr Vorsorgeangebot  
mit FeminaVita
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Kontakt
assura.ch
0800 277 872

*  Für die Telekonsultation müssen Sie nichts bezahlen.
** Mammografien, die im Rahmen eines kantonalen Programms zur Früherkennung von Brustkrebs ab 50 Jahren durchgeführt 
  werden, sind gemäss Gesetz von der Franchise befreit. Im Gegensatz zu Mammografien, die ausserhalb eines kantonalen 
  Programms durchgeführt werden und die nicht durch die obligatorische Krankenpflegeversicherung gedeckt sind.


